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/a/cf/sc/7 n/'chf d/'e ßausanbe/7 der Frau, son-
der/7 deren ßere/fscfraff zur Ehe de/odnf
w/rd.
Eine Verbesserung der Stellung des ge-
schiedenen Ehepartners, der während der
Ehe Hausarbeit leistete, ist nötig. Es wird
unumgänglich sein, jeder erwachsenen
Person einen eigenständigen Rentenan-
spruch zuzuerkennen, der die Hausarbeit
angemessen berücksichtigt und zudem, wie
das die Bundesverfassung vorsieht, exi-
stenzsichernd ist. Die bevorstehende 10.
AHV-Revision, welche der Stellung der
Frau in diesem Versicherungswerk gewid-
met sein wird, sollte dies berücksichtigen.
Fordert man gerechtere Rentenansprüche
für die geschiedene Ehefrau, so wird ei-
nem oft entgegengehalten, durch solche
Massnahmen würden den sowieso schon
zu häufigen Scheidungen nur noch Vor-
schub geleistet. Diese Argumentation zeigt,
dass der geschiedenen Frau (noch) allzu
sehr mit erhobenem Zeigfinger begegnet
wird und in Kategorien gedacht wird, wel-
che weder im Scheidungs- noch im Sozial-
versicherungsrecht, sondern höchstens im
Strafrecht ihren Platz haben.

ßr/g/ffe Pf/ffner

BIGA-Empfehlungen
zur Teilzeitarbeit
Der nac/7/o/gende Arf/ke/ von P/fa Gass-
mann erscf?/'e/7 kürz//c/7 m der Ze/fung des
VßTL (Verband der Arbe/fnebmer /'n ßan-
de/s-, Transport- und Lebensm/ffe/befr/e-
ben der Scbwe/'zJ. Te/7ze/'farbe/f /'sf für
Frauen aus nabe//'egenden Gründen ganz
besonders a/due//. VV/'r drucken d/'ese auf-
scbfussre/'cben Ausführungen /'n? Worf/auf
nach, we/7 s/'e e/ner bre/ïeren Leser/nnen-
schaff von A/ufzen se/'n können.

Über 360 000 Personen in der Schweiz
beziehungsweise gut 10 Prozent aller Ar-
beitnehmer in unserem Land sind Teilzeit-
beschäftigte. Angesichts dieser grossen
Bedeutung der Teilzeitarbeit für unser
Land und weil die Teilzeitarbeit eine Ar-
beitsform mit sehr differenziert gelagerten
Problemen ist, wurde im Herbst 1979 auf
Anregung des Bundes Schweizerischer
Frauenorganisationen (BSF) eine Arbeits-
gruppe gegründet, um die wirtschaftlichen
und rechtlichen Aspekte zu analysieren.
Die Arbeitsgruppe unter Leitung des Bun-
desamtes für Industrie, Gewerbe und Ar-
beit gehörten Arbeitgebervertreter, Arbeit-
nehmervertreter, Berufsverbände, Frauen-
Organisationen sowie interessierte Amts-
stellen an. So waren unter anderem der
Schweizerische Gewerkschaftsbund und
auch der VHTL in der Arbeitsgruppe ver-
treten.

Definition der Teilzeitarbeit
Eine allgemeingültige Umschreibung des
Begriffes Teilzeitarbeit gibt es nicht. Man
findet in der Gesetzgebung, in der Litera-
tur, in gesamtarbeitsvertraglichen Rege-
lungen, in der Statistik, in der Sozialver-
Sicherung usw. unterschiedliche Abgren-
zungskriterien. In der schweizerischen Ge-
setzgebung gibt es einzig im Obligatio-
nenrecht in Art. 319 Absatz 2, eine geeig-
nete Umschreibung der Teilzeitarbeit. In

Anlehnung an diese hat die Arbeitsgruppe
beschlossen, ihren Untersuchungen fol-
genden Begriff der Teilzeitarbeit zugrunde
zu legen:
Durch den Teilzeitarbeitsvertrag verpflich-
tet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit zur regelmässigen
Leistung von stunden-, halbtags- oder ta-
geweiser Arbeit im Dienste des Arbeit-
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gebers. Die Arbeitszeit liegt wesentlich
unter der betriebsüblichen Arbeitszeit.

Definition der Aushilfsarbeit
Nicht unter den Begriff Teilzeitarbeit fal-
len jene Personen, die nur unregelmässig
(aushilfsweise beziehungsweise auf Abruf
des Arbeitgebers) jeweils stundenweise
oder tageweise beschäftigt sind, was vor
allem im Gastgewerbe oder beim Ver-
kaufspersonal häufig vorkommt. Da diese
«Aushilfsarbeit» recht bedeutend ist, hat
die Arbeitsgruppe beschlossen, auch sie
in ihre Untersuchungen miteinzubeziehen
und wie folgt definiert:
Aushilfsarbeit leistet, wer nicht im Rah-
men eines ununterbrochenen Arbeitsver-
hältnisses, sondern in der Regel nur be-
fristet und unregelmässig stunden-, halb-
tage-, tageweise oder länger tätig wird,
wobei der jeweilige Einsatz selbst ein
neues Arbeitsverhältnis begründet.

Die zahlenmässige Entwicklung
der Teilzeitarbeit
Aussagen über das quantitative Ausmass
der Teilzeitarbeit in der Schweiz können
nur auf Grund der eidgenössischen Volks-
Zählungen (alle zehn Jahre) und der Be-
triebszählungen gemacht werden.
Gemäss den Volkszählungen hat sich die
Zahl der Teilzeitarbeitnehmer wie folgt
entwickelt:
1950: 191 293
(Frauen 190 285; Männer 1008)
1970: 364 818
(Frauen: 286 837; Männer 77 981)
Geht man von den Betriebszählungen aus,
so zeigt sich folgendes Bild: 1955 gab es
in der Schweiz 94 677 «gelegentlich mitar-
beitende Personen»; 1975 waren es
300 605.

Aus den zur Verfügung stehenden statisti-
sehen Daten geht hervor, dass heute rund
10 Prozent aller Beschäftigten in der
Schweiz nicht vollerwerbstätig sind, wobei
hauptsächlich Frauen und vor allem ver-
heiratete Frauen keine volle Erwerbstätig-
keit ausüben. Dies zeigt sich am deutlich-
sten in der Volkszählung von 1970, die er-
gab, das von den 364 818 Teilzeitbeschäf-
tigten 74 Prozent (268 622) verheiratet und
nur 26 Prozent (96196) geschieden oder
verwitwet waren.

Der BIGA-Bericht behandelt auch
die volkswirtschaftlichen
Gesichtspunkte.
Er sagt dazu: «Während das Angebot zur
Leistung von Teilzeitarbeit einerseits
durch die individuelle Situation des po-
tentiellen Arbeitnehmers, anderseits durch
die ihm gebotenen Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen bestimmt wird, hängt der Um-
fang der /Vacb/rage nach Teilzeitarbeit in
erster Linie von der Wirtschaftslage ab.
In Zeiten eines hohen Auslastungsgrades
des Arbeitsmarktes kann durch Teilzeit-
kräfte und Aushilfskräfte die Lücke zwi-
sehen Angebot und Nachfrage verringert
werden.

Gesellschafts- und staatspolitische
Aspekte
Zusammenfassend wird in diesem Kapitel
ausgesagt, dass die Teilzeitarbeit eine
erwünschte Ergänzung der Vollzeitarbeit
bildet, wobei sie für viele verheiratete
Frauen bedeutsam ist (Einkommensauf-
besserung, Kontakt zur Arbeitswelt, Bil-
dungserweiterung) und staatspolitisch
wertvoll ist (Einsatz von Inländern statt
Ausländern).
Laut BIGA-Bericht sehen die Arbeitge-
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ber als Vorteile der Teilzeitarbeit die Er-
Schliessung eines zusätzlichen Arbeits-
kräftepotentials, den Einsatz von Frauen
auch nach der Heirat, weniger Absenzen,
Zumutbarkeit monotoner Arbeit, wogegen
als Nachteile Organisation, Kosten, Schu-
lung und Leistungsabfall vermerkt wer-
den.
Aus der Sicht der Arbeitnehmer ist Teil-
zeitarbeit vorab für verheiratete Frauen,
Personen in Ausbildung, ältere Arbeitneh-
mer, Pensionierte, Behinderte geeignet,
aber auch vor allem junge Ehepaare se-
hen darin eine Möglichkeit, sich sowohl
in die Sorge um den Lebensunterhalt der
Familie als auch in die der Kindererzie-
hung zu teilen. Von Arbeitnehmerseite wird
teilweise befürchtet, es könnte von Betrie-
ben versucht werden, Arbeitsplätze, die
eigentlich mit Vollzeitkräften besetzt wer-
den müssten, mit Teilzeit- und Aushilfs-
personal zu besetzen, und es könnte die
Gefahr bestehen, dass durch die Beschäf-
tigung von Teilzeit- und Aushilfskräften
versucht wird, das Lohnniveau zu drük-
ken.
Im Te/7 /// des Ser/'cbfes werden d/e ar-
be/Ysrecbf//'cben und arbe/Ysverfrag//cben
Aspekte der Teilzeit dargelegt.
Im IV. Teil werden Fragen der sozialen
Sicherheit und des Steuerrechtes behan-
delt.
D/'e von der Arbe/'fsgruppe erarbe/'fefen
Def/'n/Y/'onen «Te/7ze/Yarbe/Y» und «Ausb/'/fs-
arbe/Y» werden künfb'g L/nk/ar/7e/fen m/Y

Arbe/Ygebern be/' GAV-Verband/ungen be-
se/Y/'gen be//en. D/'e Arbe/Ysgruppe /'sf e/'n-
be///'g zum Scb/uss ge/angf, dass d/'e Te/7-
ze/Yarbe/Y der Vo//ze/Yarbe/Y /'n recbf//'cber
und soz/'a/er H/Zis/c/if g/e/'cbgesfe//f wer-
den so//fe. Wesenf//'cb /'sf, dass d/'e Te/7-
ze/Yarbe/Y arbe/Ysverfrag//'cb, soz/'a/vers/'-

cberungsrecbf//'cb und sfeuerrecbf//'cb enf-
sprechend ausgesfa/fef w/'rd. Besonders
w/'cbf/'g /'sf, dass d/'e Arbe/Ysgruppe den
Soz/'a/parfnern empf/'eb/f, d/'e Te/7ze/Yarbe/Y
/'n d/'e künff/'gen Gesamfarbe/Ysverband-
/ungen sowe/Y w/'e mög//'cb und nöf/'g e/'n-
zubez/'eben und auch d/'e Empfeb/ung an
d/'e Arbe/Ygeber r/'cbfef, /'ene Arbe/Yneb-
mer, d/'e n/'cbf vo// erwerbsfäb'g s/'nd, wenn
/'mmer mögb'cb /'n d/'e Pens/'onskasse auf-
zunehmen.
D/'e l/nfersfe//ung der Te/7ze/Ybescbäff/'g-
fen unfer den Ge/fungsbere/'cb e/'nes Ge-
samfarbe/Ysverfrages w/'rd /'mmer dr/'ng//'-
eher. D/'e Zunahme der Te/7ze/Ybescbäff/'g-
fen gerade /'m D/'ensf/e/'sfungssekfor /'sf

gross und w/'rd /'n Zukunff noch grösser
werden. Gesamfarbe/Ysverfräge ohne Aus-
b/7fsarbe/Y würden som/Y nur noch für e/'ne
ger/nge Zab/ AY/Yarbe/Yer Gü/f/'gke/Y haben.
Zudem werden neue Tecbno/og/'en auf
Frauenarbe/Ysp/äfze /'m D/'ensf/e/'sfungs-
sekfor /'bre Ausw/'rkungen ze/'gen. Beson-
ders /'m Defa/Ybande/ ermög//'cben be/' der
Persona/p/anung Exakfbe/'f des Dafenma-
fer/a/s über L/msafz und Kundenfreguen-
zen den /capaz/'fäfsor/'enf/erfen var/'abfen
E/'nsafz von Te/7ze/Yarbe/Yskräffen. Raf/'o-
na//'s/'erungsmassnabmen bew/'rken, dass
das Persona/ nach Arbe/Ysanfa// auf Abruf
e/'ngesfe//f werden kann. Te/7ze/Yarbe/Y be-
günsb'gf Raf/ona//'s/'erungsmassnabmen, s/'e

sfe/'gerf d/'e Arbe/Ys/'nfens/Yäf und dam/Y d/'e
Produkf/V/Yäf zum A/acbfe// für d/'e Vo//-
ze/Ybescbäff/'gfen.
Auch müssen w/'r d/'e Gefahr sehen, dass
d/'e Bemühungen der Gewerkschaffen um
a//geme/'ne Arbe/Ysze/Yverkürzungen für
Männer und Frauen be/' vo//em Lohnaus-
g/e/'cb durch d/'e E/'nführung von /'mmer
mehr Te/7ze/Ybescbäff/'gfen unfer/aufen
werden. ft/fg Gassmann
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